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 Veröffentlicht am 19.06.1984

Norm

StGB §225 Abs2

Rechtssatz

Das Aufziehen anderer, für das gegenständliche Fahrzeug nicht zugelassener Reifen nach Erlangung der

Sicherheitsplakette stellt eine Fälschung ö entlicher Beglaubigungszeichen dar, zumal, wenn der Vorsatz existierte,

das so veränderte Kraftfahrzeug zu veräußern.

OLG Innsbruck, 20.12.1978, 3 Bs 423/78; Veröff: ZVR 1979/180 S 206

Entscheidungstexte

9 Os 53/84

Entscheidungstext OGH 19.06.1984 9 Os 53/84

Vgl; Beisatz: Teilnahme am Verkehr auf öffentlichen Straßen mit dem wesentlich veränderten Kraftfahrzeug (hier

Motorfahrrad mit dem Motor eines Motorrades) genügt. (T1) Veröff: ZVR 1985/121 S 219

Schlagworte

SW: Auto
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